
 

 
 

FÖRDERANSUCHEN 
 

Ich ersuche um Gewährung der Bestäubungsprämie im Sinne des Gemeinderatsbe-

schlusses vom 20. Dezember 2024 in Höhe von jährlich € 10,00 pro Bienenvolk für das 

Förderjahr. 

 

 

Antragsteller: 

 

Herr/Frau: ……………………..………………………………………………………........................ 

 

Wohnanschrift (HWS): Ruden, ……………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………..……………….. e-mail: …………………………………………… 

 

ganzjährig gehaltene Bienenvölker zum Stichtag 15.04.20__: …….……………….. 

 

Überweisung: 

 

IBAN: ………………………………………………… 

 

oder 

 

Barauszahlung (am Gemeindeamt möglich): 

 

€ …….………….. erhalten am …………………………           ………………...…………… 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. 

 

 

Ruden, am ……………………………    ………………...…………………… 

 
 

 

Text Gemeinderatsbeschluss: 

Ab dem Kalenderjahr 2025 beträgt € 10,00 pro Jahr und Bienenvolk das ganzjährig im 

Gemeindegebiet Ruden ist. Als Höchstprämie wird € 400,-- pro Imker festgelegt. Die Auszahlung 

der Prämie erfolgt nur an Imker, die den Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ruden haben. Basis für 

die Auszahlung der Prämie ist Meldung der Bienenvölker zum Stichtag 15. April des jeweiligen 

Förderjahres. 
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